
Zweite Verordnung
zur Änderung der Thüringer SARS-CoV-2-Infektionsschutz-Maßnahmenverordnung

Vom 23. August 2021

Aufgrund des § 15 Abs. 3 Satz 1 in Verbindung mit Abs. 1 Satz 1 und des § 32 Satz 1 in
Verbindung mit den §§ 28, 28a, 29, 30 Abs. 1 Satz 2 und § 31 des Infektionsschutzgesetzes
(lfSG) vom 20. Juli 2000 (BGBI. I S. 1045), zuletzt geändert durch Artikel 6 des Gesetzes vom
27. Juli 2021 (BGBI. I S. 3274), in Verbindung mit § 7 Abs. 1 Nr. 1 der Thüringer Verordnung
zur Regelung von Zuständigkeiten und zur Übertragung von Ermächtigungen nach dem
Infektionsschutzgesetz (ThürlfSGZustV0) vom 2. März 2016 (GVBI. S. 155), zuletzt geändert
durch Artikel 1 der Verordnung vom 23. Juli 2021 (GVBI. S. 369), verordnet das Ministerium
für Arbeit, Soziales, Gesundheit, Frauen und Familie und

aufgrund des § 32 Satz 1 in Verbindung mit den §§ 28 und 28a IfSG in Verbindung mit § 7
Abs. 2 ThürlfSGZustV0 verordnet das Ministerium für Bildung, Jugend und Sport im
Einvernehmen mit dem Ministerium für Arbeit, Soziales, Gesundheit, Frauen und Familie:

Artikel 1

Die Thüringer SARS-CoV-2-Infektionsschutz-Maßnahmenverordnung vom 30. Juni 2021
(GVBI. S. 279), geändert durch Verordnung vom 27. Juli 2021 (GVBI. S. 367), wird wie folgt
geändert:

1. § 6 erhält folgende Fassung:

„§ 6
Mund-Nasen-Bedeckung, qualifizierte Gesichtsmaske

(1) Als Mund-Nasen-Bedeckungen können selbst genähte oder selbst hergestellte
Stoffmasken, Schals, Tücher, Hauben und Kopfmasken sowie sonstige Bedeckungen von
Mund und Nase verwendet werden.

(2) Als qualifizierte Gesichtsmasken nach dieser Verordnung sind zulässig:
1. medizinische Gesichtsmasken oder
2. Atemschutzmasken ohne Ausatemventil mit technisch höherwertigem

Schutzstandard, insbesondere FFP2-Masken.
Zulässige qualifizierte Gesichtsmasken nach Satz 1 werden auf der Internetseite der
obersten Gesundheitsbehörde veröffentlicht.

(3) Personen ab dem vollendeten 16. Lebensjahr haben in geschlossenen Räumen und
Fahrzeugen eine qualifizierte Gesichtsmaske zu verwenden
1. als Kunden in Geschäften und Dienstleistungsbetrieben mit Publikumsverkehr oder

bei der I nanspruchnahme von Dienstleistungen und Angeboten mit
Publikumsverkehr,

2. als Besucher von öffentlichen, frei oder gegen Entgelt zugänglichen Veranstaltungen,
außer am Sitzplatz,

3. bei Sitzungen von kommunalen Gremien, außer am Sitzplatz,
4. als Ärzte oder Therapeuten oder deren Personal sowie als Patienten in Arztpraxen,

Praxen von Psycho- und Physiotherapeuten oder sonstigen der medizinischen und
therapeutischen Versorgung dienenden ambulanten Einrichtungen, mit Ausnahme in
Behandlungsräumen, wenn die Art der Leistung dies nicht zulässt,



5. als Fahrgäste sowie Personal, soweit dieses in Kontakt mit den Fahrgästen kommt,
im öffentlichen Personenverkehr und bei Reisebusveranstaltungen,

6. bei körpernahen Dienstleistungen, soweit die Art der Leistung dies zulässt,
7. als Gäste in Gaststätten im Sinne des Thüringer Gaststättengesetzes vom 9. Oktober

2008 (GVBI. S. 367) in der jeweils geltenden Fassung, einschließlich Bars, Kneipen
und Cafes, soweit sie sich nicht an ihrem Tisch aufhalten,

8. als Teilnehmer an einer Versammlung oder an religiösen oder weltanschaulichen
Zwecken dienenden Veranstaltungen oder Zusammenkünften, außer am Sitzplatz.

Satz 1 gilt für Kinder ab dem vollendeten sechsten bis zum vollendeten 16. Lebensjahr
entsprechend mit der Maßgabe, dass die Verwendung einer Mund-Nasen-Bedeckung
ausreichend ist. Die Verpf lichtung nach den Sätzen 1 und 2 besteht nicht in
Nassbereichen oder während sportlicher Betätigung.

(4) Unbeschadet des Absatzes 3 ist jede Person angehalten, in geschlossenen Räumen
insbesondere in Situationen, in denen ein engerer oder längerer Kontakt zu anderen
Personen unvermeidbar ist, eine qualifizierte Gesichtsmaske zu verwenden.

(5) Die Verpflichtung zur Verwendung einer Mund-Nasen-Bedeckung oder einer
qualifizierten Gesichtsmaske gilt nicht für
1. Kinder bis zur Vollendung des sechsten Lebensjahres oder
2. Personen, denen die Verwendung einer Mund-Nasen-Bedeckung oder qualifizierten

Gesichtsmaske wegen Behinderung oder aus gesundheitlichen oder anderen
Gründen nicht möglich oder unzumutbar ist; dies ist in geeigneter Weise glaubhaft zu
machen.

(6) Die Mund-Nasen-Bedeckung oder die qualifizierte Gesichtsmaske soil eng anliegen,
gut sitzen sowie Mund und Nase bedecken.

(7) Das Verbot der Verwendung von verfassungsfeindlichen Kennzeichen und sonstigen
verbotenen Symbolen, insbesondere nach den §§ 86a und 130 des Strafgesetzbuches
und nach den vereinsrechtlichen Vorschriften, bleibt unberührt.

(8) Die Verpflichtungen zur Bereitstellung und Verwendung von medizinischen
Gesichtsmasken oder Atemschutzmasken bei der Arbeit nach § 2 Abs. 2 der SARS-CoV-
2-Arbeitsschutzverordnung (Corona-ArbSchV) vom 25. Juni 2021 (BAnz AT 28.06.2021
V1) in der jeweils geltenden Fassung bleiben unberührt. Regelungen zur Verwendung
einer Mund-Nasen-Bedeckung oder qualifizierten Gesichtsmaske bleiben für die
Einrichtungen und Angebote nach § 1 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 4 ThürSARS-CoV-2-
KiJuSSp-VO den gesonderten Anordnungen des für Bildung zuständigen Ministeriums
vorbehalten."

2. § 8 wird wie folgt geändert:

a) Der bisherige Wortlaut wird Absatz 1.

b) Folgender Absatz 2 wird angefügt:

„(2) Für Kommunalwahlen, die gleichzeitig mit der Bundestagswahl am 26. September
2021 statffinden, gelten die in § 8a geregelten infektionsschutzrechtlichen Vorgaben
für die Bundestagswahl."



3. Nach § 8 wird folgender § 8a eingefügt:

»§ 8a
Infektionsschutzrechtliche Vorgaben zur Durchführung der Bundestagswahl

(1) Für die Wahlhandlung und die Ermittlung und Feststellung des Wahlergebnisses bei
der Bundestagswahl gelten die Absätze 2 bis 6.

(2) Jede Person hat im Wahlraum und innerhalb des Gebäudes, in dem sich der
Wahlraum befindet, zu anderen Personen einen Mindestabstand von 1,5 Metern
einzuhalten.

(3) Im Wahlraum sollen sich nur so viele Stimmberechtigte gleichzeitig aufhalten, wie
Wahlkabinen vorhanden sind. Nach der Stimmabgabe sollen die Stimmberechtigten den
Wahlraum zügig verlassen, es sei denn, sie wollen die Wahlhandlung beobachten.

(4) In Wahlräumen und innerhalb des Gebäudes, in dem sich der Wahlraum befindet,
haben Personen ab dem vollendeten 16. Lebensjahr eine qualifizierte Gesichtsmaske im
Sinne des § 6 Abs. 2 zu verwenden; § 6 Abs. 1 und 3 Satz 2 sowie Abs. 4 bis 7 gilt im
Übrigen entsprechend. Die Verpflichtung nach Satz 1 gilt nicht für die Dauer einer vom
Wahlvorstand angeordneten Abnahme der qualifizierten Gesichtsmaske zur
Identitätsfeststellung.

(5) Personen ohne qualifizierte Gesichtsmaske im Sinne des § 6 Abs. 2, bei denen keine
Ausnahme nach § 6 Abs. 5 Nr. 2 vorliegt, können nach Maßgabe des § 31 Satz 2 des
Bundeswahlgesetzes aus dem Wahlraum verwiesen werden. Die Glaubhaftmachung
einer Ausnahme aus gesundheitlichen Gründen nach § 6 Abs. 5 Nr. 2 erfolgt in der Regel
durch Vorlage eines ärztlichen Attestes.

(6) Im Fall des § 68 Abs. 2 Satz 3 der Bundeswahlordnung dad der Transport in einem
Kraftfahrzeug von Personen aus verschiedenen Haushalten durchgeführt werden. In
diesem Fall haben die Personen eine qualifizierte Gesichtsmaske im Sinne des § 6 Abs.
2 zu verwenden; § 6 Abs. 5 Nr. 2 gilt entsprechend."

4. § 13 wird wie folgt geändert:

a) In Nummer 3 wird das Wort „sowie" durch ein Komma ersetzt.

b) In Nummer 4 wird der Punkt am Ende durch das Wort „sowie" ersetzt.

c) Folgende Nummer 5 wird angefügt:

„5. für Besucher von Krankenhäusern."

5.§ 19 wird wie folgt geändert:

a) In Absatz 1 Satz 3 werden die Worte „bleiben unberührr durch die Worte „sind darüber
hinaus zu beachten" ersetzt.

b) In Absatz 2 Satz 3 werden die Worte „ist in einem Rückkehrkonzept vorgesehen" durch
die Worte „erfolgt auf Grundlage eines Rückkehrkonzepts" ersetzt.



6. § 22 Abs. 1 erhält folgende Fassung:

„(1) An Hochschulen sind Präsenzveranstaltungen sowie in Präsenz durchgeführte
Hochschulprüfungen, staatliche und kirchliche Prüfungen sowie für den Hochschulzugang
oder die Hochschulzulassung erforderliche Eignungs- oder Eingangsprüfungen,
Eignungsfeststellungsverfahren, Auswahlverfahren für zulassungsbeschränkte
Studiengänge oder Studierfähigkeitstests zulässig. Die Teilnahme an Veranstaltungen der
Hochschulen nach Satz 1 ist nur Studierenden, Lehrenden und Gästen gestattet, die ein
negatives Testergebnis auf das Vorliegen einer lnfektion mit dem Coronavirus SARS-
CoV-2 nach § 2 Abs. 2 Nr. 8 vorlegen. Das Nähere regeln die Hochschulen in ihren
Infektionsschutzkonzepten, durch die die Einhaltung der sonstigen allgemeinen
Infektionsschutzregeln nach § 3 Abs. 1 bis 3 zu gewährleisten ist."

7. § 23 wird wie folgt geändert:

a) In der Überschrift werden nach dem Wort „Erwachsenenbildung" das Komma und die
Worte „Einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe mit Beherbergungsbetrieb"
gestrichen.

b) In Absatz 2 Satz 6 werden die Worte „Chor- und Orchesterproben" durch die Worte
„Chorproben sowie von Orchesterproben, sofern Blasinstrumente verwendet werden,"
ersetzt.

c) Absatz 3 wird aufgehoben.

d) Der bisherige Absatz 4 wird Absatz 3.

8. § 24 wird wie folgt geändert:

a) Absatz 1 Satz 3 wird aufgehoben.

b) Absatz 2 wird wie folgt geändert:

aa) In der Einleitung des Satzes 1 wird die Verweisung „nach § 25 Abs. 2 oder 3 Nr. 1"
durch die Angabe „aufgrund der Warnstufen 1 und 2 nach § 25 Abs. 3 Nr. 1 und 2"
ersetzt.

bb) In Satz 2 wird die Verweisung „nach § 25 Abs. 3 Nr. 2" durch die Angabe „aufgrund
der Warnstufe 3 nach § 25 Abs. 3 Nr. 3" ersetzt.

9. Der Vierte Abschnitt erhält folgende Fassung:

„Vierter Abschnitt
Weitergehende Anordnungen, Frühwarnsystem

§ 25
Weitergehende Anordnungen, Frühwarnsystem

(1) Weitergehende Anordnungen der zuständigen Behörden abweichend von dieser
Verordnung bleiben unberührt.

(2) Im Sinne dieser Verordnung



'1. ist der Leitindikator die Sieben-Tage-lnzidenz im Sinne des § 2 Abs. 2 Nr. 2 in einem
Landkreis oder einer kreisfreien Stadt,

2. sind die Zusatzindikatoren der Schutzwert nach Nummer 3 oder der Belastungswert
nach Nummer 4,

3. ist der Schutzwert die Sieben-Tage-Hospitalisierungsinzidenz, die die Anzahl der
nach Meldedatum erfassten stationären Neuaufnahmen an COVID-19 erkrankter
Patienten innerhalb eines Zeitraums von sieben Tagen bezogen auf 100 000
Einwohner in einem Landkreis oder einer kreisfreien Stadt misst,

4. ist der Belastungswert die Auslastung der Intensivbetten, die den prozentualen Anteil
intensivmedizinisch behandelter COVID-19-Patienten an der Gesamtzahl der
betreibbaren Intensivbetten in Thüringen angibt.

(3) Die nach § 2 Abs. 3 ThürlfSGZustV0 zuständige Behörde hat weitergehende
Maßnahmen zu ergreifen, wenn die folgenden Warnstufen in Kraft treten:
1. Warnstufe 1, sofern

a) der Leitindikator einen Wert von 35,0 bis 99,9 aufweist und
b) der Schutzwert bei mindestens 4,0 oder der Belastungswert bei mindestens 3,0

Prozent liegt,
2. Warnstufe 2, sofern

a) der Leitindikator einen Wert von 100,0 bis 200,0 aufweist und
b) der Schutzwert bei mindestens 7,0 oder der Belastungswert bei mindestens 6,0

Prozent liegt,
3. Warnstufe 3, sofern

a) der Leitindikator einen Wert von mindestens 200,1 aufweist und
b) der Schutzwert bei mindestens 12,1 oder der Belastungswert bei mindestens

12,1 Prozent liegt.

(4) Erreicht oder überschreitet der Leitindikator und mindestens einer der beiden
Zusatzindikatoren an drei aufeinanderfolgenden Tagen die jeweiligen Mindestwerte einer
in Absatz 3 genannten Warnstufe, tritt diese Warnstufe in Kraft.

(5) Unterschreitet der Leitindikator an sieben aufeinanderfolgenden Tagen den
Mindestwert einer in Absatz 3 genannten Warnstufe, tritt die nächstniedrigere Warnstufe
in Kraft; bei entsprechender Unterschreitung des Mindestwerts der Warnstufe 1 gilt keine
Warnstufe.

(6) Die nach Absatz 3 maßgeblichen Werte und die sich daraus ergebende Warnstufe
werden durch die oberste Gesundheitsbehörde auf ihrer Internetseite veröffentlicht.6)

(7) Die weiteren Einzelheiten bleiben der Festlegung im Erlasswege durch die oberste
Gesundheitsbehörde vorbehalten. Dies gilt insbesondere für die durch die nach § 2 Abs. 3
ThürlfSGZustV0 zuständige Behörde bei lnkrafttreten der jeweiligen Warnstufen zu
ergreifenden weitergehenden infektionsschutzrechtlichen Maßnahmen."

10. § 26 Abs. 3 Nr. 4 erhält folgende Fassung:

„4. vorsätzlich oder fahrlässig entgegen § 6 Abs. 3 keine qualifizierte Gesichtsmaske
oder keine dem § 6 Abs. 2 Satz 1 entsprechende qualifizierte Gesichtsmaske
verwendet, ohne dass eine Ausnahme nach § 6 Abs. 3 Satz 3 oder Abs. 5 vorliegt,"

https://www.tmasgfrde/fruehwarnsystem



11. § 32 wird wie folgt geändert:

a) Das Datum „25. August 2021" durch das Datum „21. September 2021" ersetzt.

b) Es wird folgender Satz 2 angefügt:

„Abweichend von Satz 1 treten § 8 Abs. 2 und § 8a einschließlich der dort in Bezug
genommenen Regelungen des § 6 mit Ablauf des 26. September 2021 außer Kraft."

12. Die lnhaltsübersicht wird den vorstehenden Änderungen angepasst.

Artikel 2

Diese Verordnung tritt am 24. August 2021 in Kraft.

Erfurt, s;len 2$ - Oå 2 -(

Die Miriisterin für Arbeit, Soziales,
Gesundheit, Frauen und Familie

Der Minister für Bildung, Jugend
und Sport

In Vertretung
Die Ministerin für Arbeit, Soziales,
Gesundheit, Frauen und Familie


